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A N T R A G  
 
Der Jugendhilfeausschuss 
 
a)  möge wie folgt beschließen: 
 
 Der Beschluss vom 03.06.2013 zu TOP II.2 „Elternbeiträge für Zweijährige in der Krip-

pe und in Kindertagespflege“ wird zum letzten Tag des Monats an dem die Genehmi-
gung der ADD erteilt wird, aufgehoben. 

 
b)  möge dem Stadtrat empfehlen wie folgt zu beschließen: 
 
 Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung für die städtischen Kindertagesstätten und 

Kindertagespflege in Ludwigshafen am Rhein tritt mit dem 01. des der Genehmigung 
des Doppelhaushaltes 2017/2018 durch die ADD folgenden Monats in Kraft. 
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Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren ist eine Änderung der Satzung für die 
städtischen Kindertagesstätten und Kindertagespflege in Ludwigshafen am Rhein erforder-
lich. Diese sollen zum 01.01.2017 in Kraft treten. 

 
Im Zuge dieser Änderungssatzung sollen redaktionelle Änderungen erfolgen. 
Diese sind § 1 der Satzung zur Änderung der Satzung für die städtischen Kindertagesstätten 
und Kindertagespflege in Ludwigshafen am Rhein zu entnehmen. 
 
Desweiteren sind folgende Änderungen vorgesehen: 
 
 
§§ Satzung alte Fassung Satzung neue Fassung Begründung zur Än-

derung 
§ 1 
Abs. 1 

Die Stadt Ludwigshafen unterhält 
für die Kinder ihrer Einwohner Kin-
dertagesstätten und die Spiel- 
und Lernstube Ebernburg als 
öffentliche Einrichtungen (in den 
Betreuungsarten Kindergärten - 
Teilzeit, Ganzzeit und durchgehen-
de Teilzeit, - Hort, Krippe und al-
tersgemischte Gruppen). 

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(nachfolgend Stadt genannt) 
unterhält für die Kinder ihrer Ein-
wohner Kindertagesstätten als 
öffentliche Einrichtungen (in den 
Betreuungsarten Krippe, Kinder-
garten – Teilzeit, durchgehende 
Teilzeit und Ganzzeit -, Hort). 

Redaktionelle Ände-
rung, SLS fällt unter 
Kindertagesstätte und 
wird somit gestrichen, 
ebenso altersgemisch-
te Gruppen.  

§ 1 
Abs. 2 

Der Deutsche Kinderschutzbund 
vermittelt im Rahmen einer Verein-
barung für die Stadt Ludwigshafen 
Kinder an Kindertagespflegeperso-
nen. 

Der Deutsche Kinderschutzbund 
Ludwigshafen e.V. vermittelt im 
Rahmen einer Vereinbarung für 
die Stadt Kinder an Kindertages-
pflegepersonen. 

Die Worte „Ludwigsha-
fen e.V.“ werden er-
gänzt. 
 
Das Wort „Ludwigsha-
fen“ wird gestrichen. 

§ 2 
Abs. 1 

Es ist Aufgabe der Kinder- und 
Jugendhilfe, in Ergänzung und 
Unterstützung der Erziehung in der 
Familie durch Angebote in Kinder-
gärten, Horten, Krippen und ande-
ren Tageseinrichtungen für Kinder 
(Kindertagesstätten) sowie in Kin-
dertagespflege die Entwicklung von 
Kindern zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Men-
schen zu fördern. Der Förderauf-
trag umfasst Erziehung, Bildung 
und Betreuung des Kindes (§ 1 
Abs. 1 Kindertagesstättengesetz 
Rheinland- Pfalz) 

  
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 

§ 2 
Abs. 2 

Mit dem Betrieb der städtischen 
Kindertagesstätten (Kindergärten, 
Horte, Krippen) und der Spiel- 
und Lernstube Ebernburg wer-
den ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige und mildtätige Zwe-
cke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ nach 
§§ 51 ff der Abgabenordnung ver-
folgt. 
 
 
 

Mit dem Betrieb der städtischen 
Kindertagesstätten (Kindergärten, 
Horte, Krippen) werden aus-
schließlich und unmittelbar ge-
meinnützige und mildtätige Zwe-
cke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ nach 
§§ 51 ff der Abgabenordnung 
verfolgt. 

Der Text „und der 
Spiel und Lernstube 
Ebernburg“ wird ge-
strichen. 

§ 2 
Abs. 3 

Die Einrichtungen sind selbstlos 
tätig, es werden nicht in erster Linie 

Die Kindertagesstätten sind 
selbstlos tätig, es werden nicht in 

Das Wort „Einrichtun-
gen“ wird in „Kinderta-
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eigenwirtschaftliche Zwecke ver-
folgt.  
Mittel dürfen nur für satzungsmäßi-
ge Zwecke verwendet werden. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zwecke der Einrichtung 
fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütung begüns-
tigt werden. 

erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke verfolgt. 
Mittel dürfen nur für satzungsmä-
ßige Zwecke verwendet werden. 
Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zwecke der Kin-
dertagesstätte fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 

gesstätten“ geändert. 
 
Das Wort „Einrichtung“ 
wird in „Kindertages-
stätte“ geändert. 
 

§ 2 
Abs. 4 

Die Stadt Ludwigshafen am 
Rhein als Trägerkörperschaft er-
hält keine Gewinnanteile und in 
ihrer Eigenschaft als Trägerkörper-
schaft auch keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln der Ein-
richtungen. 
Bei einer etwaigen Auflösung einer 
Einrichtung oder bei Wegfall der 
steuerbegünstigten Zwecke erhält 
die Stadt Ludwigshafen am Rhein 
nicht mehr als ihre eingezahlten 
Kapitalanteile und den gemeinen 
Wert ihrer geleisteten Sacheinla-
gen zurück. 

Die Stadt als Trägerkörperschaft 
erhält keine Gewinnanteile und in 
ihrer Eigenschaft als Trägerkör-
perschaft auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln der 
Kindertagesstätten. 
Bei einer etwaigen Auflösung ei-
ner Kindertagesstätte oder bei 
Wegfall der steuerbegünstigten 
Zwecke erhält die Stadt nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapi-
talanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen 
zurück. 

Die Worte „Ludwigsha-
fen am Rhein“ werden 
gestrichen. 
Das Wort „Einrichtun-
gen“ wird in „Kinderta-
gesstätten“ geändert. 
 
Das Wort „Einrichtung“ 
wird in „Kindertages-
stätte“ geändert. 
 
 

§ 2 
Abs. 5 

Bei der Vermittlung von Kinder an 
Kindertagespflegepersonen legt die 
Stadt als Träger der Jugendhilfe im 
Zuge der in den §§ 22 ff SGB VIII 
festgeschriebenen rechtlichen 
Gleichstellung von institutionellen 
Kindertageseinrichtungen mit der 
Kindertagespflege die Kostenbetei-
ligung der Eltern für diese Form der 
Kindertagesbetreuung fest. 

gestrichen Dieser Absatz wird 
gestrichen, da die 
Regelungen bereits im 
SGB VIII verankert 
sind. 

§ 3 
Abs. 1 

Grundsätzlich entscheidet über die 
Aufnahme die Leitungskraft der 
jeweiligen Einrichtung entspre-
chend den Aufnahmekriterien der 
jeweiligen Betreuungsart (Verfü-
gung Aufnahmekriterien). 

Grundsätzlich entscheidet über 
die Aufnahme die Leitung der 
jeweiligen Kindertagesstätte 
entsprechend den Aufnahmekrite-
rien der jeweiligen Betreuungsart 
(Verfügung Aufnahmekriterien). 

Das Wort „Leitungs-
kraft“ wird in „Leitung“ 
geändert. 
 
Das Wort „Einrichtung“ 
wird in „Kindertages-
stätte“ geändert. 
 
 

§ 3 
Abs. 2 

Die Aufnahme kann von der Vorla-
ge folgender Unterlagen abhängig 
gemacht werden: 
- Ärztliches Attest, welches nicht 
älter als zwei Wochen ist 
- Erklärung der El-
tern/Erziehungsberechtigten über 
die Aufsichtspflicht, zum Abholver-
fahren, zum Nachhauseweg und 
zum Kinderschwimmen 
- Erklärung der El-
tern/Erziehungsberechtigten zur 
Hygieneverordnung 
- Erklärung der El-
tern/Erziehungsberechtigten zum 
Krankheitsfall 

  
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 

§ 3 
Abs. 3 

Behinderte Kinder können in den 
Kindertagesstätten aufgenommen 

Behinderte Kinder können in den 
Kindertagesstätten aufgenommen 
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werden, wenn der Grad der erfor-
derlichen Einzelbetreuung nicht 
über das hinausgeht, was in der 
jeweiligen Kindertagesstätte geleis-
tet werden kann. Erweist  
sich die Aufnahme oder der Auf-
enthalt in der Kindertagesstätte als 
nicht möglich, so informieren die 
MitarbeiterInnen der Kindertages-
stätte die Eltern über andere evtl. 
Möglichkeiten. 

werden, wenn der Grad der erfor-
derlichen Einzelbetreuung nicht 
über das hinausgeht, was in der 
jeweiligen Kindertagesstätte ge-
leistet werden kann. Erweist sich 
die Aufnahme oder der Aufenthalt 
in der Kindertagesstätte als nicht 
möglich, so informieren die Mitar-
beiterInnen der Kindertagesstätte 
die El-
tern/Erziehungsberechtigten 
über andere evtl. Möglichkeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wort „Eltern“ wird 
durch „El-
tern/Erziehungs-
berechtigten“ ersetzt. 

§ 3 
Abs. 4 

 Die Eingewöhnungszeit in der 
Krippe und im Kindergarten 
beginnt mit dem Tag der Auf-
nahme. Für Hort entfällt die 
Eingewöhnungszeit. 

Aufgrund der Rege-
lungen des Landes 
Rheinland-Pfalz zur 
Abrechnung der El-
ternbeitrags-freiheit 
(Aufnahme erfolgt mit 
dem 1. Tag der Ein-
gewöhnung) müssen 
Änderungen vorge-
nommen werden und 
dieser Absatz wird neu 
eingefügt. 

§ 3 
Abs. 5 

 In begründeten Ausnahmefällen 
können im Rahmen freier Kapa-
zitäten Kinder, deren Wohnsitz 
außerhalb von Ludwigshafen 
liegt, durch Abschluss eines 
Benutzungsvertrages mit Zu-
stimmung des Trägers aufge-
nommen werden. 
Ein Rechtsanspruch auf einen 
Platz in einer Kindertagesstätte 
der Stadt wird hierdurch nicht 
begründet. 

 
 
 
Die Aufnahme orts-
fremder Kinder (bisher 
nur in § 5 Absatz 5 
geregelt) soll detaillier-
ter geregelt werden. 
Somit wird dieser Ab-
satz neu eingefügt. 

§ 4 
Abs. 1 

Eine Kündigung ist grundsätzlich 
nur mit einer vierwöchigen Frist 
zum Monatsende möglich. Sie ist 
schriftlich in der Einrichtung ein-
zureichen. Bei Nichteinhaltung der 
Frist wird die Abmeldung zum 
nächstmöglichen Termin wirksam. 
Dies gilt auch für den Wechsel der 
Betreuungsart in der Kindertages-
stätte (Ummeldung). 
Eine Kündigung der Inanspruch-
nahme der Verpflegung ist nur im 
Bereich der durchgehenden Teil-
zeit mit einer vierwöchigen Frist 
zum Monatsende möglich. In allen 
anderen Betreuungsarten ist eine 
Kündigung nur gemeinsam mit der 
Kündigung des Kindertagesstät-
tenplatzes möglich. 

Eine Kündigung ist grundsätzlich 
nur mit einer vierwöchigen Frist 
zum Monatsende möglich. Sie ist 
schriftlich in der Kindertagesstät-
te einzureichen. Bei Nichteinhal-
tung der Frist wird die Abmeldung 
zum nächstmöglichen Termin 
wirksam. Dies gilt auch für den 
Wechsel der Betreuungsart in der 
Kindertagesstätte (Ummeldung). 
Eine Kündigung der Inanspruch-
nahme der Verpflegung ist nur im 
Bereich der durchgehenden Teil-
zeit mit einer vierwöchigen Frist 
zum Monatsende möglich. In allen 
anderen Betreuungsarten ist eine 
Kündigung nur gemeinsam mit der 
Kündigung des Kindertagesstät-
tenplatzes möglich. 

 
 
 
 
Das Wort „Einrichtung“ 
wird in „Kindertages-
stätte“ geändert. 

§ 4 
Abs. 2 

Angehende Schulkinder scheiden 
zum Ende des entsprechenden 
Kindergartenjahres (01.08. bis 
31.07. des Folgejahres) aus. Eine 
gesonderte Abmeldung ist hierfür 
nicht erforderlich. 

  
 
Keine Änderung 
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§ 4 
Abs. 3 

Die Stadt als Einrichtungsträger 
kann den Platz mit einer vierwöchi-
gen Frist zum Monatsende kündi-
gen, wenn die Eltern / Erziehungs-
berechtigten trotz vorheriger 
schriftlicher Aufforderung ihren 
Verpflichtungen nach dieser Sat-
zung und den Richtlinien für städti-
schen Kindertagesstätten nicht 
oder nicht vollständig nachgekom-
men sind, z. B. 
− wenn das Kind ohne Angabe von 
Gründen einen längeren Zeitraum 
fehlt, 
− wenn das Kind besonderer Hilfe 
bedarf, die von einer Regeleinrich-
tung nicht mehr geleistet werden 
kann, 
− wenn ein Zahlungsrückstand des 
Elternbeitrages oder des Kostgel-
des von mehr als zwei Monaten 
vorliegt, 
− erhebliche, nicht ausräumbare 
Auffassungsunterschiede über das 
Erziehungskonzept zwischen El-
tern/Erziehungsberechtigten, Lei-
tung und Träger bestehen, so dass 
eine angemessene Förderung der 
Gesamtentwicklung des Kindes 
trotz mehrfacher Einigungsbemü-
hungen nicht mehr möglich ist und 
die Fortsetzung der Betreuung dem 
Erziehungspersonal nicht zumutbar 
ist. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 

§ 4 
Abs. 4 

Bei Wegfall der Voraussetzungen 
für einen Ganzzeit-Platz ist die 
Einrichtungsleitung berechtigt, 
das Kind auf einen Teilzeit- oder 
durchgehenden Teilzeit-Platz mit 
einer Frist von 4 Wochen zum Mo-
natsende umzumelden. Dies ist 
den Erziehungsberechtigten 
schriftlich mitzuteilen. 

Bei Wegfall der Voraussetzungen 
für einen Ganzzeit-Platz ist die 
Leitung berechtigt, das Kind auf 
einen Teilzeit- oder durchgehen-
den Teilzeit-Platz mit einer Frist 
von 4 Wochen zum Monatsende 
umzumelden bzw. bei Krippe 
und Hort den Platz zu kündigen. 
Dies ist den El-
tern/Erziehungsberechtigten 
schriftlich mitzuteilen. 

Das Wort „Einrich-
tungsleitung“ wird in 
„Leitung“ geändert. 
 
Kündigung für Krippe 
und Hort soll ergänzt 
werden. 
 
Das Wort „Erziehungs-
berechtigte“ wird durch 
„Eltern/Erziehungs-
berechtigte“ ersetzt. 
 
 

§ 4 
Abs. 5 

 Bei Wegzug aus Ludwigshafen 
endet das Betreuungsverhältnis 
spätestens 4 Wochen zum Mo-
natsende nach Umzugsdatum. 
In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Träger einer Weiter-
betreuung zustimmen. Hierfür 
ist der Abschluss eines Benut-
zungsvertrages erforderlich. 
Ein Rechtsanspruch auf Weiter-
betreuung bzw. auf einen Platz 
in einer Kindertagesstätte der 
Stadt wird hierdurch nicht be-

Der Umgang mit ei-
nem bestehenden 
Betreuungsverhältnis 
bei Wegzug aus Lud-
wigshafen (bisher nur 
in § 5 Absatz 5 gere-
gelt) soll detaillierter 
geregelt werden. 
Somit wird dieser Ab-
satz neu eingefügt. 
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gründet. 
§ 5 
Abs. 1 

Für die Inanspruchnahme der Kin-
dertagesstätten wird von der Stadt 
Ludwigshafen ein monatlicher 
Elternbeitrag gem. § 13 Kinderta-
gesstättengesetz erhoben. Dieser 
ist auch während der Schließungs-
zeiten zu entrichten. 
Die Höhe des Elternbeitrages in 
Kindertagesstätten ist der Anlage 1 
zu entnehmen, die Höhe des El-
ternbeitrages der Spiel- und 
Lernstube Ebernburg ist 
der Anlage 3 zu entnehmen. Sie 
sind Bestandteil dieser Satzung. 

Für die Inanspruchnahme der 
Kindertagesstätten wird von der 
Stadt ein monatlicher Elternbeitrag 
gem. § 13 Kindertagesstättenge-
setz Rheinland-Pfalz erhoben. 
Dieser ist auch während der 
Schließungszeiten zu entrichten. 
Die Höhe des Elternbeitrages in 
Kindertagesstätten ist der Anlage 
1 zu entnehmen, die Höhe des 
Elternbeitrages in Spiel- und 
Lernstuben ist der Anlage 3 zu 
entnehmen. Sie sind Bestandteil 
dieser Satzung. 

Das Wort „Ludwigsha-
fen“ wird gestrichen. 
 
Das Wort „Rheinland-
Pfalz“ wird ergänzt. 
 
Die Wörter „der Spiel- 
und Lernstube Ebern-
burg“ werden durch „in 
Spiel- und Lernstuben“ 
ersetzt. 

§ 5 
Abs. 2 

Die Pflicht zur Zahlung des El-
ternbeitrages entsteht mit dem 
vereinbarten Termin der Auf-
nahme in die Kindertagesstätte. 
 
Beiträge werden für volle Monate 
erhoben; erfolgt die Aufnahme bis 
zum 15. eines Monats ist der volle 
Beitrag, bei einem späteren Zeit-
punkt der halbe Beitrag zu entrich-
ten. 
Die Eingewöhnungszeit von 4 
Wochen in der Krippe ist bei-
tragsfrei. 

Die Pflicht zur Zahlung des El-
ternbeitrages entsteht in der 
Krippe 2 Wochen nach Aufnah-
medatum (Eingewöhnungszeit). 
Die Pflicht zur Zahlung des El-
ternbeitrages im Hort entsteht 
mit dem vereinbarten Termin 
der Aufnahme in die Kinderta-
gesstätte.  
 
Beiträge werden für volle Monate 
erhoben; erfolgt die Aufnahme bis 
zum 15. eines Monats ist der volle 
Beitrag, bei einem späteren Zeit-
punkt für diesen Monat der halbe 
Beitrag zu entrichten. 

Aufgrund der Rege-
lungen des Landes 
Rheinland-Pfalz zur 
Abrechnung der El-
ternbeitrags-freiheit 
(Aufnahme erfolgt mit 
dem 1. Tag der Ein-
gewöhnung) muss 
dieser Absatz neu 
formuliert werden. 

§ 5 
Abs. 3 

Ein Fernbleiben des Kindes von 
der Kindertagesstätte aufgrund von 
Krankheit oder sonstigen Gründen 
begründet keinen Anspruch auf 
Erstattung oder Rückzahlung eines 
anteiligen Elternbeitrages. 

  
 
Keine Änderung 

§ 5 
Abs. 4 

Die vorübergehende Schließung 
einer Einrichtung wegen höherer 
Gewalt oder Streik begründet kei-
nen Anspruch auf Erstattung oder 
Rückzahlung eines anteiligen El-
ternbeitrages. 

Die vorübergehende Schließung 
einer Kindertagesstätte wegen 
höherer Gewalt oder Streik be-
gründet keinen Anspruch auf Er-
stattung oder Rückzahlung eines 
anteiligen Elternbeitrages. 

Das Wort „Einrichtung“ 
wird in „Kindertages-
stätte“ geändert. 

§ 5 
Abs. 5 

Für Kinder, deren Wohnsitz außer-
halb der Stadt Ludwigshafen liegt, 
wird der Beitrag entsprechend ei-
ner Ein-Kind-Familie erhoben. 
Wenn ein Kind im Laufe des Kin-
dergartenjahres aus Ludwigshafen 
verzieht, gilt diese Regelung ab 
dem 1. des auf den Umzug folgen-
den Monats. 
Ein Rechtsanspruch auf einen 
Platz in einer Kindertagesstätte der 
Stadt Ludwigshafen wird durch 
diese Regelung nicht begründet. 

Für jedes Kind, das im Rahmen 
eines Benutzungsvertrages 
nach § 3 Absatz 5 oder § 4 Ab-
satz 5 betreut wird, wird der 
Elternbeitrag entsprechend 
einer 1-Kind-Familie erhoben. 

Durch den neu einge-
fügten Absatz 5 in § 3 
und Absatz 5 in § 4 
muss auch hier Absatz 
5 neu geregelt werden.

§ 5 
Abs. 6 

Wird das Kind während der Som-
merschließung in einer anderen 
Kindertagesstätte betreut, so wird 
für die Betreuungstage ein ent-
sprechender anteilmäßiger Beitrag 

Wird das Kind während der 
Schließungstage in einer ande-
ren Kindertagesstätte betreut, so 
wird für die Betreuungstage ein 
entsprechender anteilmäßiger 

Das Wort „Sommer-
schließung“ wird in 
„Schließungstage“ 
geändert. 
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fällig. Beitrag fällig. 
§ 5 
Abs. 7 

Für sogenannte Gastkinder, die nur 
kurzfristig eine Kindertagesstätte 
besuchen, wird für die Betreuungs-
tage ein entsprechender anteilmä-
ßiger Beitrag fällig. 

  
 
Keine Änderung 

§ 5 
Abs. 8 

 Kinder ab Vollendung des zwei-
ten Lebensjahres, für die kein 
beitragsfreier Kindergartenplatz 
zur Verfügung steht, können 
beitragsfrei in der Krippe be-
treut werden. Die Beitragsfrei-
heit entfällt, wenn die Stadt den 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
einen beitragsfreien Kindergar-
tenplatz anbieten kann und die 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
sich bewusst für einen bei-
tragspflichtigen Platz in der 
Krippe entscheiden. 

Der Jugendhilfeaus-
schuss hatte in der 
Sitzung am 
03.06.2013 beschlos-
sen, dass Zweijährige 
in der Krippe (und in 
der Kindertagespflege, 
siehe § 8 Abs. 6) bei-
tragsfrei sind, wenn 
nachweislich kein Kin-
dergartenplatz zur 
Verfügung steht. 
Durch den Anstieg der 
Kinderzahlen und den 
noch in der Umset-
zung befindlichen 
Ausbau der Kinderta-
gesstätten in den 
nächsten Jahren be-
steht in allen Stadttei-
len ein Bedarf an Plät-
zen. 
 
Aus diesem Grund soll 
der oben genannte 
Beschluss aufgehoben 
und Absatz 8 neu ein-
gefügt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
Abs. 1 

Je nach Unterbringungsart wird 
von der Stadt Ludwigshafen ein 
monatliches durchschnittliches 
Kostgeld erhoben. Ferientage so-
wie Samstage, Sonntage und Fei-
ertage werden bei der Erhebung 
berücksichtigt, so dass das Kost-
geld auch während der Schlie-
ßungszeiten zu entrichten ist. 
Die Höhe des Kostgeldes in Kin-
dertagesstätten ist der Anlage 2 zu 
entnehmen, die Höhe des Kostgel-
des der Spiel- und Lernstube 
Ebernburg ist der Anlage 3 zu 
entnehmen. Sie sind Bestandteil 
der Satzung. 

Je nach Unterbringungsart wird 
von der Stadt ein monatliches 
durchschnittliches Kostgeld erho-
ben. Ferientage sowie Samstage, 
Sonntage und Feiertage werden 
bei der Erhebung berücksichtigt, 
so dass das Kostgeld auch wäh-
rend der Schließungszeiten zu 
entrichten ist. 
Die Höhe des Kostgeldes in Kin-
dertagesstätten ist der Anlage 2 
zu entnehmen, die Höhe des 
Kostgeldes in Spiel- und Lern-
stuben ist der Anlage 3 zu ent-
nehmen. Sie sind Bestandteil der 
Satzung. 

Das Wort „Ludwigsha-
fen“ wird gestrichen. 
 
Die Wörter „der Spiel- 
und Lernstube Ebern-
burg“ werden durch „in 
Spiel- und Lernstuben“ 
ersetzt. 

§ 6 
Abs. 2 

Die Pflicht zur Zahlung des Kost-
geldes entsteht im Ganzzeit- und 
Hortbereich mit dem vereinbarten 

Die Pflicht zur Zahlung des Kost-
geldes entsteht im Ganzzeit- und 
Hortbereich mit dem vereinbarten 
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Termin der Aufnahme in die Ein-
richtung bzw. im Bereich der 
durchgehenden Teilzeit mit der 
Inanspruchnahme der Verpflegung. 
Im Krippebereich entsteht die 
Pflicht zur Zahlung eines Teilbe-
trages (50%), sobald eine Mahl-
zeit von Milchpulver auf feste 
Nahrung umgestellt wird. Erst 
wenn das Kind voll durch die 
Einrichtung verpflegt wird, ist 
der volle Kostgeldbeitrag zu 
zahlen. Das Milchpulver ist von 
den Eltern mitzubringen.  
 
Grundsätzlich wird Kostgeld für 
volle Monate erhoben; erfolgt die 
Aufnahme bis zum 15. eines Mo-
nats ist der volle Betrag, bei einem 
späteren Zeitpunkt der halbe Be-
trag zu entrichten. 

Termin der Aufnahme in die Kin-
dertagesstätte bzw. im Bereich 
der durchgehenden Teilzeit mit 
der Inanspruchnahme der Ver-
pflegung. In der Krippe entsteht 
die Pflicht zur Zahlung des 
Kostgeldes, sobald das Kind 
voll durch die Kindertagesstätte 
verpflegt wird. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist die Nahrung durch 
die El-
tern/Erziehungsberechtigten 
mitzubringen. 
 
Grundsätzlich wird Kostgeld für 
volle Monate erhoben; erfolgt die 
Aufnahme bis zum 15. eines Mo-
nats ist der volle Betrag, bei einem 
späteren Zeitpunkt der halbe Be-
trag zu entrichten. 

Das Wort „Einrichtung“ 
wird in „Kindertages-
stätte“ geändert. 
 
Da das ½ Kostgeld für 
Krippe nach Anlage 2 
nur selten in Anspruch 
genommen wird, soll 
das Angebot des ½ 
Kostgeldes entfallen. 
Bis zur vollständigen 
Teilnahme am Ver-
pflegungsangebot der 
Kindertagesstätten 
werden die Nah-
rungsmittel von den 
Eltern mitgebracht. 

§ 6 
Abs. 3 

Sofern das Kind rechtzeitig ab dem 
1. Fehltag entschuldigt wird erfolgt 
die Kostgeldgutschrift ab dem 2. 
Fehltag. Grundsätzlich erfolgen 
Kostgeldgutschriften zusammenge-
fasst für drei Monate zu folgenden 
Terminen: 
November bis Januar zum 28.02. 
Februar bis April zum 31.05. 
Mai bis Juli zum 31.08. 
August bis Oktober zum 30.11. 
 
Die Gutschrift wird mit den Forde-
rungen der Folgemonate verrech-
net. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Keine Änderung 

§ 6 
Abs. 4 

Wird das Kind während der Som-
merschließung in einer anderen 
Kindertagesstätte betreut, so wird 
für die Betreuungstage gegebenen-
falls ein anteiliges Kostgeld ent-
sprechend der Betreuungsart fällig. 

Wird das Kind während der 
Schließungstage in einer ande-
ren Kindertagesstätte betreut, so 
wird für die Betreuungstage gege-
benenfalls ein anteiliges Kostgeld 
entsprechend der Betreuungsart 
fällig. 

Das Wort „Sommer-
schließung“ wird in 
„Schließungstage“ 
geändert. 

§ 6 
Abs. 5 

Für sogenannte Gastkinder, die nur 
kurzfristig eine Kindertagesstätte 
besuchen, wird für die Betreuungs-
tage gegebenenfalls ein anteiliges 
Kostgeld entsprechend der Betreu-
ungsart fällig. 

  
 
Keine Änderung 

§ 7 
Abs. 1 

Gemäß § 23 SGB VIII umfasst die 
laufende Geldleistung: 
- eine angemessene Erstattung 
des Sachaufwandes (wie z.B. Ver-
brauchskosten und Spielzeug) 
- einen Anerkennungsbeitrag für 
Erziehung, Bildung und Betreuung 

Gemäß § 23 SGB VIII umfasst die 
laufende Geldleistung: 
- eine angemessene Erstattung 
des Sachaufwandes (wie z.B. 
Verbrauchskosten und Spielzeug) 
- einen Anerkennungsbeitrag für 
Erziehung, Bildung und Betreuung 
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des Kindes (Förderleistung) 
- die Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen für Beiträge zu 
einer Unfallversicherung sowie die 
hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemes-
senen Alterssicherung der Tages-
pflegeperson und 
- die hälftige Erstattung nachge-
wiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung. 
 
In der laufenden Geldleistung nicht 
enthalten sind die Verpflegungs-
kosten sowie evtl. notwendige Hy-
gieneartikel. Diese Aufwendungen 
sind unmittelbar zwischen Erzie-
hungsberechtigten und Kinderta-
gespflegeperson abzurechnen. 
Die Höhe der laufenden Geldleis-
tung sind der Anlage 4 zu entneh-
men. Sie ist Bestandteil dieser 
Satzung. 

des Kindes (Förderungsleistung) 
- die Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen für Beiträge zu 
einer Unfall- Versicherung sowie 
die hälftige Erstattung nachgewie-
sener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Alterssicherung 
der Kindertagespflegeperson 
und 
- die hälftige Erstattung nachge-
wiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung. 
 
In der laufenden Geldleistung 
nicht enthalten sind die Verpfle-
gungskosten sowie evtl. notwen-
dige Hygieneartikel. Diese Auf-
wendungen sind unmittelbar zwi-
schen El-
tern/Erziehungsberechtigten 
und Kindertagespflegeperson 
abzurechnen. 
Die Höhe der laufenden Geldleis-
tung sind der Anlage 4 zu ent-
nehmen. Sie ist Bestandteil dieser 
Satzung. 
 
Bei durch Fachstellen festge-
stelltem erhöhten Förderbedarf 
eines Kindes kann die Förde-
rungsleistung erhöht werden. 

 
 
 
 
 
Das Wort „Tagespfle-
geperson“ wird in 
„Kindertagespflege-
person“ geändert. 
 
Das Wort „Erzie-
hungsberechtigte“ wird 
durch „El-
tern/Erziehungsberech
tigten“ ersetzt. 
 
Aufgrund der erforder-
lichen spezifischen 
Kenntnisse zur Be-
treuung von Kindern 
mit erhöhtem Förder-
bedarf sollen hierfür 
qualifizierte Kinderta-
gespflege-personen 
für diese Kinder eine 
um 1,00 Euro je Be-
treuungsstunde erhöh-
te Förderungsleistung 
erhalten (siehe Anlage 
4). 

§ 7 
Abs. 2 

Die Gewährung der laufenden 
Geldleistung wird pro Stunde be-
rechnet und erfolgt nach Feststel-
lung der Voraussetzungen gem. § 
24 SGB VIII, nach den festgelegten 
Betreuungsstunden in der vorge-
legten Vereinbarung und schriftli-
cher Mitteilung des Betreuungsver-
hältnisses. 
Es wird eine monatliche durch-
schnittliche Betreuungszeit ermit-
telt. 
Können die durchschnittlichen Be-
treuungszeiten nicht festgelegt 
werden, so sind sie monatlich 
schriftlich mit Unterschrift der Kin-
dertagespflegeperson und der/des 
Erziehungsberechtigten einzurei-
chen. 

Die Gewährung der laufenden 
Geldleistung wird pro Stunde be-
rechnet und erfolgt nach Feststel-
lung der Voraussetzungen gem. § 
24 SGB VIII, nach den festgeleg-
ten Betreuungsstunden in der 
vorgelegten Vereinbarung und 
schriftlicher Mitteilung des Betreu-
ungsverhältnisses. 
 
Es wird eine monatliche durch-
schnittliche Betreuungszeit ermit-
telt. 
Können die durchschnittlichen 
Betreuungszeiten nicht festgelegt 
werden, so sind sie monatlich 
schriftlich mit Unterschrift der Kin-
dertagespflegeperson und der 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
einzureichen.  
 
 
Für die Betreuung über Nacht 
sowie für die Eingewöhnungs-
zeit wird eine Pauschale ge-
währt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Worte „der/des 
Erziehungsberechtig-
ten“ werden durch die 
Worte „der El-
tern/Erziehungsberech
tigten“ ersetzt. 
 
 
 

§ 7 
Abs. 3 

Die Auszahlung der laufenden 
Geldleistung erfolgt grundsätzlich 
zum 1. Eines Monats an die Kin-

  
Keine Änderung 
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dertagespflegeperson. 
§ 7 
Abs. 4 

Zusätzlich zur laufenden Geld-
leistung werden weitere Leis-
tungen auf Antrag durch die 
Kindertagespflegeperson ge-
währt. Diese sind in Umfang und 
Höhe der Anlage 4 zu entneh-
men. 

Für die Dauer der Weiterbildung 
wird 
 

a) innerhalb der zu diesem 
Zeitpunkt vereinbarten Be-
treuungszeiten die laufende 
Geldleistung, 

b) außerhalb der zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Be-
treuungszeiten die Förde-
rungsleistung, berechnet 
mit einer durchschnittlichen 
Belegung von 3 Kindern, 
 

bis zu maximal 20 Stunden pro 
Kalenderjahr gewährt. 
 
Hierfür ist der Stadt die Anmel-
debestätigung zur Teilnahme an 
der Weiterbildung mindestens 1 
Woche vor Beginn vorzulegen. 
Die Teilnahmebestätigung ist 
spätestens 2 Wochen nach der 
Weiterbildung bei der Stadt 
vorzulegen. 

Die Regelungen zu 
den weiteren laufen-
den Geldleistungen 
(Pauschalen) wurden 
in Absatz 2 ausführli-
cher definiert. Hinzu 
kommt die Regelung 
zur Gewährung der 
laufenden Geldleistung 
bei Weiterbildungen. 
 
Daher wird dieser Ab-
satz neu formuliert. 

§ 7 
Abs. 5 

Die laufende Geldleistung wird der 
Kindertagespflegeperson für die 
Dauer des Erholungsurlaubs von 
insgesamt 6 Wochen im Jahr wei-
ter gewährt. 
Die Kindertagespflegeperson hat 
die geplanten Urlaubszeiten der 
Stadt Ludwigshafen und den 
Erziehungsberechtigten mindes-
tens 4 Wochen vor Antritt schriftlich 
mitzuteilen. 

Die laufende Geldleistung wird der 
Kindertagespflegeperson für die 
Dauer des Erholungsurlaubs von 
insgesamt 6 Wochen im Kalen-
derjahr weiter gewährt. 
Die Kindertagespflegeperson hat 
die geplanten Urlaubszeiten der 
Stadt mindestens 4 Wochen vor 
Antritt schriftlich mitzuteilen. 

Das Wort „Jahr“ wird in 
„Kalenderjahr“ geän-
dert. 
 
Das Wort „Ludwigsha-
fen“ wird gestrichen. 
 
Aufgrund privatrechtli-
chem Betreuungsver-
trag zwischen Kinder-
tagespflege-personen 
und Eltern werden in 
Absatz 5 Satz 2 die 
Worte „und den Erzie-
hungs-berechtigten“ 
gestrichen. 

§ 7 
Abs. 6 

Die laufende Geldleistung wird bei 
Krankheit der Kindertagespflege-
person bei einer zusammenhän-
genden Dauer von 2 Wochen 
weiter gewährt. Die Kindertages-
pflegeperson hat der Stadt Lud-
wigshafen ab dem 3. Krankheits-
tag ein ärztliches Attest vorzule-
gen. 

Die laufende Geldleistung wird bei 
Krankheit der Kindertagespflege-
person von bis zu 2 Wochen im 
Kalenderjahr weiter gewährt. Die 
Kindertagespflegeperson hat die 
Stadt ab dem 1. Krankheitstag 
zu unterrichten und ab dem 3. 
Krankheitstag ein ärztliches Attest 
vorzulegen. 

Die Regelungen zur 
Weitergewährung der 
laufenden Geldleistung 
bei Krankheit der Kin-
dertagespflegeperson 
sollen verdeutlicht 
werden. 
 
Das Wort „Ludwigsha-
fen“ wird gestrichen. 

§ 7 
Abs. 7 

Bei vorübergehender Abwesenheit 
des Tagespflegekindes und gleich-
zeitiger Betreuungsbereitschaft der 
Tagespflegeperson wird die lau-
fende Geldleistung bis zu 4 Wo-
chen pro Jahr weiter gewährt. 

Bei vorübergehender Abwesenheit 
des Tagespflegekindes und 
gleichzeitiger Betreuungsbereit-
schaft der Kindertagespflege-
person wird die laufende Geld-
leistung bis zu 2 Wochen pro Ka-
lenderjahr gewährt. 
Bei Krankheit des Tagespflege-
kindes und gleichzeitiger Betreu-
ungsbereitschaft der Kindertages-

Das Wort „Tagespfle-
geperson“ wird in 
„Kindertagespflege-
person“ geändert. 
 
Das Wort „Jahr“ wird in 
„Kalenderjahr“ geän-
dert. 
 
Die Regelungen zur 
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pflegeperson wird die laufende 
Geldleistung bei Vorlage eines 
ärztlichen Attests für weitere 2 
Wochen pro Kalenderjahr ge-
währt. 
 
Bei nachgewiesenen chroni-
schen Erkrankungen oder Kur-
aufenthalt eines Tagespflege-
kindes kann die laufende Geld-
leistung über 4 Wochen hinaus 
gewährt werden. 

Weitergewährung der 
laufenden Geldleistung 
bei vorübergehender 
Abwesenheit des Ta-
gespflegekindes sollen 
differenziert werden. 

§ 7 
Abs. 8 

In Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen organisiert und finan-
ziert die Stadt Qualifizierungskurse 
für die Kindertagespflegepersonen. 
Bei Teilnahme an diesen Kursen 
verpflichtet sich die Tagespflege-
person für die  
Dauer von 3 Jahren der Stadt 
Ludwigshafen die Hälfte der in der 
Pflegeerlaubnis erteilten Plätze zur 
Verfügung zu stellen. 
Bei Zuwiderhandlung sind die vol-
len Kosten des absolvierten Quali-
fizierungskurses an die Stadt Lud-
wigshafen zurück zu zahlen. 

In Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen organisiert und finan-
ziert die Stadt Qualifizierungskur-
se für die Kindertagespflegeper-
sonen. Bei Teilnahme an diesen 
Kursen verpflichtet sich die Kin-
dertagespflegeperson für die 
Dauer von 3 Jahren der Stadt die 
Hälfte der in der Pflegeerlaubnis 
erteilten Plätze zur Verfügung zu 
stellen. 
Bei Zuwiderhandlung sind die 
vollen Kosten des absolvierten 
Qualifizierungskurses an die Stadt 
zurück zu zahlen 
 

 
 
 
Das Wort „Tagespfle-
geperson“ wird in 
„Kindertagespflege-
person“ geändert. 
 
Das Wort „Ludwigsha-
fen“ wird gestrichen. 

§ 7a 
Abs. 1 

 Die Kindertagespflegeperson ist 
verpflichtet an mindestens zwei 
Weiterbildungen pro Kalender-
jahr mit kindertagespflegespezi-
fischen Themen teilzunehmen. 
Zur Betreuung von Kindern mit 
erhöhtem Förderbedarf müssen 
die Kindertagespflegepersonen 
besondere Weiterbildungen zu 
absolvieren. 

§ 7a 
Abs. 2 

 Auf Nachweis (bis zum 15.01. 
des Folgejahres) werden die 
Kosten für die Weiterbildungen 
nach Abs. 1 erstattet. 

Um den sich stetig 
ändernden Anforde-
rungen an Bildung, 
Erziehung und Betreu-
ung von Kindern ge-
recht zu werden (Si-
cherung der Qualität), 
müssen sich Kinderta-
gespflege-personen 
fortlaufend weiterbil-
den. Daher sind ent-
sprechende Regelun-
gen hierzu in der Sat-
zung erforderlich. 

§ 8 
Abs. 1 

Für die Inanspruchnahme der Kin-
dertagepflege wird bei Gewährung 
einer laufenden Geldleistung nach 
§ 7 von den/dem Erziehungsbe-
rechtigten eine monatliche Kos-
tenbeteiligung nach Anlage 5 erho-
ben. Sie ist Bestandteil dieser Sat-
zung. 

Für die Inanspruchnahme der 
Kindertagepflege wird bei Gewäh-
rung einer laufenden Geldleistung 
nach § 7 von den El-
tern/Erziehungsberechtigten 
eine monatliche Kostenbeteiligung 
nach Anlage 5 erhoben. Sie ist 
Bestandteil dieser Satzung 

 
Die Worte „den/dem 
Erziehungsberechtig-
ten“ werden durch die 
Worte „den El-
tern/Erziehungsberech
tigten“ ersetzt. 

§ 8 
Abs. 2 

Die Pflicht zur Zahlung der Kosten-
beteiligung entsteht ab Bewilligung 
der laufenden Geldleistung an die 
Kindertagespflegeperson. 
Die Eingewöhnungszeit von 4 Wo-
chen ist kostenfrei. 

Die Pflicht zur Zahlung der Kos-
tenbeteiligung entsteht ab Bewilli-
gung der laufenden Geldleistung 
an die Kindertagespflegeperson. 
 
Die Eingewöhnungszeit von bis 
zu 2 Wochen ist kostenfrei. 

Aufgrund der Gleich-
stellung zur Krippe in 
Kindertagesstätten 
muss die Eingewöh-
nungszeit neu geregelt 
werden. 

§ 8 
Abs. 3 

Die Kostenbeteiligung bleibt auch 
in den Fällen des § 7 Abs. 5, 6 und 
7 dieser Satzung bestehen. 
Wird im Falle des § 7 Abs. 5 eine 

Die Kostenbeteiligung bleibt auch 
in den Fällen des § 7 Abs. 5, 6 
und 7 und § 7a dieser Satzung 
bestehen. 

Aufgrund der neu auf-
genommenen Rege-
lung in § 7a „Weiterbil-
dung für Kindertages-
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weitere Kindertagespflegeperson 
als Urlaubsvertretung in An-
spruch genommen, so wird hierfür 
zusätzlich eine Kostenbeteiligung 
nach Anlage 4 gefordert. 

Wird im Falle des § 7 Abs. 4 und 
5 eine weitere Kindertagespflege-
person als Vertretung in An-
spruch genommen, so wird hierfür 
zusätzlich eine Kostenbeteiligung 
nach Anlage 5 gefordert. 

pflege-personen“ muss 
auch die Kostenbetei-
ligung der Eltern für 
diese Tage geregelt 
werden. 

§ 8 
Abs. 4 

In der Kostenbeteiligung nicht ent-
halten sind die Verpflegungskosten 
sowie evtl. notwendige Hygienear-
tikel. Diese Aufwendungen sind 
unmittelbar zwischen Erziehungs-
berechtigten/m und Kindertages-
pflegeperson abzurechnen. 

In der Kostenbeteiligung nicht 
enthalten sind die Verpflegungs-
kosten sowie evtl. notwendige 
Hygieneartikel. Diese Aufwendun-
gen sind unmittelbar zwischen 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
und Kindertagespflegeperson 
abzurechnen. 
 
 

 
 
Das Wort „Erziehungs-
berechtigten/m wird 
durch die Worte „El-
tern/Erziehungs-
berechtigten“ ersetzt. 

§ 8 
Abs. 5 

Alle Änderungen bezüglich des 
Betreuungsverhältnisses, insbe-
sondere Betreuungszeiten und 
Kündigung sind umgehend mitzu-
teilen. 

Alle Änderungen bezüglich des 
Betreuungsverhältnisses, insbe-
sondere Betreuungszeiten und 
Kündigung sind der Stadt umge-
hend mitzuteilen. 
 
 

 
 
Die Worte „der Stadt“ 
werden ergänzt. 

§ 8 
Abs. 6 

 Kinder ab Vollendung des zwei-
ten Lebensjahres, für die kein 
beitragsfreier Kindergartenplatz 
zur Verfügung steht, können 
beitragsfrei in der Kindertage-
pflege betreut werden. Die Bei-
tragsfreiheit entfällt, wenn die 
Stadt den El-
tern/Erziehungsberechtigten 
einen beitragsfreien Kindergar-
tenplatz anbieten kann und die 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
sich bewusst für einen bei-
tragspflichtigen Platz in der 
Kindertagespflege entscheiden. 
 
Im Rahmen der Einzelfallent-
scheidung kann ein Kind ab 
Vollendung des 2. Lebensjahres 
beitragsfrei in der Kindertages-
pflege betreut werden, wenn 
seine Entwicklung eine Betreu-
ung im Kindergarten noch nicht 
zulässt. Die El-
tern/Erziehungsberechtigten 
haben hierfür einen formlosen 
schriftlichen Antrag bei der 
Stadt mit Vorlage einer Stel-
lungnahme einer Fachstelle 
oder eines ärztlichen Attests 
einzureichen.  
 

Der Jugendhilfeaus-
schuss hatte in der 
Sitzung am 
03.06.2013 beschlos-
sen, dass Zweijährige 
(in der Krippe [siehe § 
5 Abs. 8] und) in der 
Kindertagespflege 
beitragsfrei sind, wenn 
nachweislich kein Kin-
dergartenplatz zur 
Verfügung steht. 
Durch den Anstieg der 
Kinderzahlen und den 
noch in der Umset-
zung befindlichen 
Ausbau der Kinderta-
gesstätten in den 
nächsten Jahren be-
steht in allen Stadttei-
len ein Bedarf an Plät-
zen. 
 
Aus diesem Grund soll 
der oben genannte 
Beschluss aufgehoben 
und folgender Absatz 
6 neu eingefügt wer-
den. 

§ 8a 
Abs. 1 

 Betreuungszeiten an den Wo-
chentagen Montag bis Freitag 
jeweils zwischen 7:00 Uhr bis 
17:00 Uhr gelten als Regel-
betreuungszeiten.  
 

Die Regelung zu den 
Betreuungszeiten soll 
in § 8a und nicht mehr 
in der Anlage erläutert 
werden.  
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Betreuungszeiten an den Wo-
chentagen Montag bis Freitag 
zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr, 
zwischen 17:00 Uhr und 21:00 
Uhr sowie an Samstagen, Sonn-
tagen und gesetzlichen Feierta-
gen zwischen 6:00 Uhr und 
21:00 Uhr gelten als Randzeiten. 
Eine Betreuung über Nacht er-
folgt zwischen 21:00 Uhr und 
6:00 Uhr. 
 

§ 8a 
Abs. 2 

 Sofern kein anderer Bedarf 
nachgewiesen wird, wird der 
Betreuungsumfang 
 

a) für Kinder bis zur Vollen-
dung des ersten Lebensjah-
res bis zu maximal 20 Be-
treuungsstunden, 

b) für Kinder ab Vollendung 
des ersten Lebensjahres bis 
zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres bis zu maxi-
mal 30 Betreuungsstunden 

 

pro Woche innerhalb der Regel-
betreuungszeit gewährt. 

Der Betreuungsum-
fang für Kinder nicht 
erwerbstätiger Erzie-
hungsberechtigter 
muss aufgrund des 
Rechtsanspruchs für 
Kinder bis zur Vollen-
dung des 2. Lebens-
jahres auf Förderung 
in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagepfle-
ge geregelt werden. 
 

§ 8a 
Abs. 3 

 Die Eingewöhnungszeit für Kin-
der unter 6 Jahren dauert in der 
Regel bis zu 2 Wochen. 
 
Für Schulkinder entfällt die Ein-
gewöhnunszeit. 

Die Regelung der Ein-
gewöhnungszeit soll in 
§ 8a und nicht mehr in 
der Anlage erläutert 
werden.  
 

§ 9 
Abs. 1 

Beitrags- und Kostgeldschuld-
ner/innen und Schuldner/innen der 
Kostenbeteiligung sind 
a) die Erziehungsberechtige/n, 
b) nicht personensorgeberechtigte 
Pflegeeltern, welche ein Kind in 
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 
betreuen, 
c) in den Fällen, in denen kein/e 
Schuldner/in nach a), b) vorhanden 
ist, die Person, die das Kind zum 
Besuch der Kindertagesstätte bzw. 
der Kindertagespflegestelle ange-
meldet hat. 

Beitrags- und Kostgeldschuld-
ner/innen und Schuldner/innen der 
Kostenbeteiligung sind 
a) die El-
tern/Erziehungsberechtigen, 
b) nicht personensorgeberechtigte 
Pflegeeltern, welche ein Kind in 
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 
betreuen, 
c) in den Fällen, in denen kein/e 
Schuldner/in nach a), b) vorhan-
den ist, die Person, die das Kind 
zum Besuch der Kindertagesstätte 
bzw. der Kindertagespflegestelle 
angemeldet hat. 

 
 
 
Das Wort „Erzie-
hungsberechtigte/n“ 
wird durch die Worte 
„El-
tern/Erziehungsberech
tigten“ ersetzt. 

§ 9 
Abs. 2 

Mehrere Schuldner/innen sind Ge-
samtschuldner. 

 Keine Änderung 

§ 10 Nach § 13 Abs. 2 Satz 5 Kinderta-
gesstättengesetz  
i. V. m. § 90 Abs.  
3 und 4 SGB VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz) wird der Elternbei-
trag bzw. die Kostenbeteiligung auf 
Antrag  
durch das Jugendamt ganz oder 
teilweise erlassen, wenn die Belas-
tung den  

Nach § 13 Abs. 2 Satz 5 Kinderta-
gesstättengesetz Rheinland-Pfalz 
i. V. m. § 90 Abs. 3 und 4 SGB 
VIII (Kinder- und Jugendhilfege-
setz) wird der Elternbeitrag bzw. 
die Kostenbeteiligung auf Antrag 
durch das Jugendamt ganz oder 
teilweise erlassen, wenn die Be-
lastung den El-
tern/Erziehungsberechtigten 

Das Wort „Rheinland-
Pfalz“ wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Das Wort „Eltern“ wird 
durch „El-
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Eltern und dem Kind nicht zuzu-
muten ist. 
Der Elternbeitrag bzw. die Kosten-
beteiligung kann innerhalb der 
gesetzten Frist bei Veränderung 
der Einkommens- bzw. Familien-
verhältnisse, der Berechnungs-
grundlage und bei Beitragsände-
rungen neu festgesetzt werden. 
Änderungen der Einkommens- und 
Familienverhältnisse während des 
Betreuungszeitraumes sind umge-
hend mitzuteilen. Wird dieser Ver-
pflichtung nicht nachgekommen 
werden die Leistungen eingestellt 
bzw. zurückgefordert (§ 60 Abs. 1 
Nr. 2 SGB I). 

und dem Kind nicht zuzumuten ist. 
Der Elternbeitrag bzw. die Kos-
tenbeteiligung kann innerhalb der 
gesetzten Frist bei Veränderung 
der Einkommens- bzw. Familien-
verhältnisse, der Berechnungs-
grundlage und bei Beitragsände-
rungen neu festgesetzt werden. 
Änderungen der Einkommens- 
und Familienverhältnisse während 
des Betreuungszeitraumes sind 
der Stadt umgehend mitzuteilen. 
Wird dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen werden die Leis-
tungen eingestellt bzw. zurückge-
fordert (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I). 

tern/Erziehungs-
berechtigten“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Worte „der Stadt“ 
werden ergänzt. 
 
 

§ 11 
Abs. 1 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2013 
in Kraft. 

 Keine Änderung 

§ 11 
Abs. 2 

Gleichzeitig tritt die Satzung für die 
Kindertagesstätten der Stadt Lud-
wigshafen vom 01.01.2003 außer 
Kraft. 

  
Keine Änderung 

Anla-
gen 

1. Monatlicher Beitrag für Kinderta-
gesstätten in Ludwigshafen 
2. Monatliche Kostgeldtabelle für 
städt. Kindertagesstätten in Lud-
wigshafen 
3. Monatliche Beitrags- und Kost-
geldtabelle der Spiel- und Lern-
stube Ebernburg 
4. Kostenbeteiligung für Kinderta-
gespflege 
5. Geldleistungen für Tagespflege-
personen 

1. Monatlicher Beitrag für Kinder-
tagesstätten in Ludwigshafen je 
Kind 
2. Monatliches Kostgeld für städt. 
Kindertagesstätten in Ludwigsha-
fen je Kind 
3. Monatlicher Beitrag und Kost-
geld für Spiel- und Lernstuben 
in Ludwigshafen je Kind 
4. Geldleistungen für Kindertages-
pflegepersonen in Ludwigshafen 
5. Kostenbeteiligung für Kinderta-
gespflege 

 
 
Das Wort „je Kind“ 
wurde ergänzt. 
 
 
 
 
Das Wort „Ebernburg“ 
wurde gestrichen. 

Anlage 
1 

Anlage 1 zur Satzung für die städ-
tischen Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege in Ludwigshafen 
am Rhein 
Monatlicher Beitrag für Kinderta-
gesstätten in Ludwigshafen je Kind 
 
Der Kindergarten ist beitragsfrei. 
 
Hort- und Krippebeiträge: 
Familien       Beitrag in Euro 
mit          Hort   Krippe 
1 Kind         148,00        296,00 
2 Kindern      99,00        198,00 
3 Kindern      49,00          98,00 
4 und           37,00          74,00 
mehr Kindern 
 
Wird im Hort die flexible Betreuung 
in Anspruch genommen so entste-
hen folgende 
Beiträge: 
Betreuung an 2 Wochentagen: 2/5 
des entsprechenden Beitrages 
gerundet auf volle Euro 
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Betreuung an 3 Wochentagen: 3/5 
des entsprechenden Beitrages 
gerundet auf volle Euro 
Die Erziehungsberechtigten zah-
len bei einer Berechnung des Ein-
kommens nach dem SGB VIII den 
die Einkommensgrenze überstei-
genden Betrag bis maximal zur 
Höhe des entsprechenden Eltern-
beitrages. Bei einem übersteigen-
den Betrag bis zu EURO 5,-- wird 
von einer Beitragserhebung abge-
sehen. Ebenso werden Beträge 
unter EUR 2,50 nicht übernommen. 

 
 
 
 
Die El-
tern/Erziehungsberechtigten 
zahlen bei einer Berechnung des 
Einkommens nach dem SGB VIII 
den die Einkommensgrenze über-
steigenden Betrag bis maximal zur 
Höhe des entsprechenden Eltern-
beitrages. 

 
 
 
 
Das Wort „Erziehungs-
berechtigten“ wird 
durch „El-
tern/Erziehungs-
berechtigten“ ersetzt. 

Anlage 
2 

Anlage 2 zur Satzung für die städ-
tischen Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege in Ludwigshafen 
am Rhein 
Monatliches Kostgeld für städt. 
Kindertagesstätten in Ludwigsha-
fen je Kind 
 
   EURO 
Krippe ½   24,00 
(sobald eine  
Mahlzeit von  
Milchpulverauf 
feste Nahrung  
umgestellt wird) 
Krippe (sobald   48,50 
das Kind voll von der Kindertages-
stätte 
verpflegt wird) 
durchgehende Teilzeit 48,00 
Ganzzeit  54,00 
flex. Betreuung 
3 Tage DTZ / 2 Tage GZ 50,00 
2 Tage DTZ / 3 Tage GZ 51,50 
Hort   54,50 
Flex. Hort 2 Tage 21,80 
Flex. Hort 3 Tage 32,70 

Anlage 2 zur Satzung für die städ-
tischen Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege in Ludwigsha-
fen am Rhein Monatliches Kost-
geld für die städtischen Kinderta-
gesstätten in Ludwigshafen je 
Kind 
 
Krippe             53,00 Euro 
Durchgehende Teilzeit 50,50 Euro 
Ganzzeit            56,50 Euro 
Flex. Betreuung 
3 Tage DTZ/2 Tage GZ 53,00 Euro 
2 Tage DTZ/3 Tage GZ 54,00 Euro 
Hort             57,50 Euro 
Flex. Hort 2 Tage         23,00 Euro 
Flex. Hort 3 Tage         34,50 Euro 

Das Kostgeld wird 
nach tatsächlichen 
Kosten mit 19 durch-
schnittlichen Öffnungs-
tagen im Monat festge-
legt. 
 
Durch die Erhöhung 
der Kosten für das 
Mittagessen der Fa. 
BVS aufgrund der 
letzten Ausschreibung 
sollte das Kostgeld ab 
01.01.2017 entspre-
chend angepasst wer-
den.  
 
Da das ½ Kostgeld für 
Krippe nach Anlage 2 
nur selten in Anspruch 
genommen wird, soll 
das Angebot des ½ 
Kostgeldes entfallen. 
Bis zur vollständigen 
Teilnahme am Ver-
pflegungsangebot der 
Kindertagesstätten 
werden die Nah-
rungsmittel von den 
Eltern mitgebracht. 

Anlage 
3 

Anlage 3 zur Satzung für die städ-
tischen Kindertagesstätten  
und Kindertagespflege in Ludwigs-
hafen am Rhein 
Monatlicher Beitrag für die Spiel- 
und Lernstube Ebernburg in 
Ludwigshafen je Kind 
 
Der Kindergarten ist beitragsfrei. 
 
Hortbeitrag: 
Familien mit Beitrag Hort in EURO 
1 Kind 24,-- 
2 Kindern 16,-- 
3 Kindern 8,-- 
4 und mehr Kindern 0,-- 
 

Anlage 3 zur Satzung für die städ-
tischen Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege in Ludwigsha-
fen am Rhein  
Monatlicher Beitrag und Kostgeld 
für Spiel- und Lernstuben in 
Ludwigshafen je Kind 
 
 
Beitrag: 
 
Der Kindergarten ist beitragsfrei. 
 
Hortbeitrag: 
Familien mit Beitrag Hort in EURO 
1 Kind 24,-- 
2 Kindern 16,-- 
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Die Erziehungsberechtige/n zah-
len bei einer Berechnung des Ein-
kommens nach 
dem SGB VIII den die Einkom-
mensgrenze übersteigenden Be-
trag bis  
maximal zur Höhe des entspre-
chenden Elternbeitrages. Bei ei-
nem übersteigenden Betrag bis zu 
EURO 5,-- wird von einer Beitrag-
erhebung abgesehen. 
Ebenso werden Beträge unter  
EUR 2,50,-- nicht übernommen. 
 
 
Monatliches Kostgeld für die Spiel- 
und Lernstube Ebernburg in 
Ludwigshafen je Kind 
Ganzzeit 54,00 EUR 
Hort   54,50 EUR 

3 Kindern 8,-- 
4 und mehr Kindern 0,-- 
 
Die El-
tern/Erziehungsberechtigen 
zahlen bei einer Berechnung des 
Einkommens nach dem SGB VIII 
den die Einkommensgrenze über-
steigenden Betrag bis maximal zur 
Höhe des entsprechenden Eltern-
beitrages. Bei einem übersteigen-
den Betrag bis zu 5,00 Euro wird 
von einer Beitragserhebung abge-
sehen. 
Ebenso werden Beträge unter 
2,50 Euro nicht übernommen. 
 
 
Kostgeld: 
 
Durchgehende Teilzeit 50,50 Euro 
Ganzzeit            56,50 Euro 
Flex. Betreuung 
3 Tage DTZ/2 Tage GZ 53,00 Euro 
2 Tage DTZ/3 Tage GZ 54,00 Euro 
Hort             57,50 Euro 
Flex. Hort 2 Tage         23,00 Euro 
Flex. Hort 3 Tage         34,50 Euro 

34,50 Eur

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Anlage 2 
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